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Europäisierung des öffentlichen Dienstrechts

Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt

Das öffentliche Dienstrecht erscheint als eine der letzten Bas-
tionen mitgliedstaatlicher Regelungsautonomie in einem zu-
sammenwachsenden Europa. Gleichwohl wird auch dieses 
Rechtsgebiet zunehmend von der Europäisierung erfasst. Im 
Folgenden wird nach Klärung der Begriffe Dienstrecht und 
Europäisierung (I.) zunächst die Ausgangslage in Deutschland 
der Situation in der Europäischen Union gegenübergestellt 
(II.). Anschließend werden mögliche Konstellationen eines 
Rechtstransfers innerhalb der Europäischen Union aufgezeigt 
(III.) und die Wege der Verzahnung des deutschen Dienstrechts 
mit dem europäischen analysiert (IV.). Der Beitrag schließt mit 
der Benennung von Forschungsdesideraten (V.).

I. Begriffliche Klärungen

Zunächst soll geklärt werden, was unter öffentlichem Dienst-
recht und Europäisierung zu verstehen ist: Das öffentliche 
Dienstrecht stellt das Personalrecht der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten dar. Dazu zählen neben dem Beamtenrecht als 
Kern dieses Rechtsgebiets auch das Recht der Richter und Sol-
daten, in einem weiten Sinne auch das private Arbeitsrecht der 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. Schließlich dürfen auch 
die Sonderregelungen für Minister, Staatssekretäre und andere 
in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis ste-

hende Personen nicht übersehen werden. 1 Gleichwohl konzen-
trieren sich die weiteren Ausführungen auf das Beamtenrecht. 
Während der Begriff des öffentlichen Dienstrechts noch hin-
reichend konturiert erscheint, erweist sich der Terminus der Eu-
ropäisierung als schwammig. 2 An dieser Stelle sollen darunter 
die wechselseitigen Beeinflussungen des mitgliedstaatlichen 
Rechts durch das Recht der Europäischen Union, die EMRK 
und umgekehrt sowie letztlich auch die Wechselbeziehungen 
zwischen den Rechtsordnungen der verschiedenen EU-Mit-
gliedstaaten verstanden werden. 3 

II. Ausgangslage

Vor dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, welche Bedin-
gungen eigentlich das deutsche und europäische Beamtenrecht 
kennzeichnen. Hierzu werden fünf Kriterien herangezogen, 
und zwar der Bezug des Beamtenrechts zu Herrschaftsidee 
und Verfassung, seine gesetzliche Regelungsstruktur und ihre 
Anwendung in der Verwaltungspraxis, die gerichtliche Kon-
trolle und schließlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
diesem Rechtsgebiet. Dies wird für Deutschland einerseits (1.) 
und für die Europäische Union andererseits (2.) skizziert. 

1. Deutschland

In Deutschland verbindet Art. 33 GG das Beamtenrecht mit 
den grundlegenden verfassungsrechtlichen Entscheidungen 
der Volkssouveränität, des Rechtsstaats und der Demokratie. 4 
Durch die Bezugnahme auf die hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums wird von Verfassung wegen das Beam-
tenrecht in eine gewisse verfassungsgeschichtliche Tradition 
gestellt und inhaltlich aufgeladen. Zugleich werden dem Ge-
setzgeber zahlreiche materielle Vorgaben gemacht, die seine 
Gestaltungsfreiheit in diesem Bereich im Vergleich zu ande-
ren Regelungsmaterien deutlich einschränken. Art. 33 GG als  
magna charta des Berufsbeamtentums wird flankiert durch 
Bestimmungen zur Amtshaftung 5, zum regionalen Proporz bei 
den Bundesbehörden 6 sowie zur Verteilung der Gesetzgebungs-
kompetenzen zwischen Bund und Ländern im Dienstrecht 7. 
Letztlich scheinen nach der grundgesetzlichen Regelung ein 
Staat nicht ohne Beamte und Beamte nicht ohne Staat denk-
bar zu sein. Allerdings zeigen sich auch auf grundgesetzlicher 
Ebene durch die Fortentwicklungsklausel des Art. 33 Abs. 5 
GG und die Vorschriften zur Privatisierung vormals staatlicher 
Unternehmen mit Dienstherrneigenschaft und zahlreichen ei-
genen Beamten Ansätze zu einer Neubestimmung des Beam-
tenrechts. 8 

Einfachgesetzlich ist das deutsche Beamtenrecht durch umfas-
sende gesetzliche Regelungen auf Bundes- und Landesebene 
geprägt, die an dieser Stelle nicht alle aufgezählt werden müs-
sen. 9 Dabei ist der gesetzliche Normierungsgrad deutlich hö-
her als im privaten Arbeitsrecht, und im Vergleich zu anderen 
Rechtsgebieten des Verwaltungsrechts hat sich das Beamten-
recht den Charakter dogmatischer Geschlossenheit noch er-
halten. Hinzu treten Rechtsverordnungen zu zentralen Themen 
wie Laufbahnen, Nebentätigkeit, Urlaub und Beihilfe 10 sowie 
zahlreiche Verwaltungsvorschriften. 
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